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					Wir hatten ein paar Tage lang technische Probleme, welche nun aber behoben sind. Registrieren sowie das Erstellen von Beiträgen ist nun wieder möglich.				

		
		

				
				
				
				

				




	
		
					
				
									 
						
		
						

				
							

			



	
			
			
				



		
		
								
							
					[image: ]   SA


					
									

						
			
				
					Samantha2006
				
														
					
							

			
												
						Anfänger
					

				
				
							
						

	
			
		
									
						Beiträge
	3


				

			
				
		
	
				
				
					
						
								26. September 2017 um 20:48


							
							

						

						
							
									#1
								


						
						
					
					
					
												
												
						
						
						
																													
							Hallo. Um Moment wohnen wir (mama+papa+3 Kids) in einem kleinen Häuschen und zahlen dort 630 euro+Heizöl. Laut Liste für angessene Unterkunft dürfen wir 680 +Heizung also alles ok. Jetzt wollen/müssen wir umziehen. Mein Mann hat im Nachbarort Arbeit gefunden. Zwar erstmal nur 450 Euro aber nach 3 Monaten evtl mehr. Das Problem ist wir haben kein Auto und da wir hier sehr abgelegen wohnen ist es grad im Winter selbst mit dem Rad schwer zu erreichen. Busverbindung ist hier erst eine Stunde nach Hause Arbeitsbeginn. Jetzt haben wir in dem Ort wo er arbeitet eine Wohnung gefunden. Dort geht auch mein Sohn zur Schule. Gleiche arge aber anderer Betrag für angemessene Miete. Da dürfen wir 750+heizkosten. Habe eine mietbescheinigung ausfüllen lassen. Die Wohnung kostet aber 800+Heizung. Die Prüfung hat ergeben Wohnung unangemessen weil 50 Euro zu teuer. Mir wurde gesagt das dann keine Kaution Renovierung usw übernommen wird. Soweit ist mir das klar. Jetzt les ich aber immer wieder bei Dr. Google das dann nicht die 750 von der arge übernommen werden würden sondern nur die 630 die wir hier zahlen. Stimmt das? Auf eine Zuzahlung von 50 Euro käme ich klar aber nicht auf 170. Wieviel wird die arge jetzt für sie Wohnung zahlen? Sollen morgen den Mietvertrag unterschreiben. Jetzt hab ich Angst. Die in der arge meinten nur wenn der unterschrieben ist muss ich einen Termin mit der bearbeiterin machen.
Noch eins, die neue Wohnung hat Gas Heizung. Wie läuft das ab? Ich suche einen Anbieter und schick denen den Vertrag zu? Also der arge? Oder was muss ich machen? Vielen Dank schon mal. Hoffe hab es nicht zu kompliziert geschrieben. Bei Fragen bitte melden
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								26. September 2017 um 21:12
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							Grundsätzliches vorab:
Umzug - Vor Abschluss eines Mietvertrags Zusicherung vom Jobcenter einholen
Zunächst Informationen zum Umzug, bitte lesen!

	
								

	
	
									Zitat von Folien zum SGB II Stand: 25.09.2017 ab Seite 34 - Harald Thome 
						

	
	
		Um folgende Umzugsbedingte Kosten zu erhalten:
 Wohnungsbeschaffungskosten
 Umzugskosten
 Kaution (alles § 22 Abs. 6 SGB II)
bedarf es einen Umzugsgrund (§ 22 Abs. 4 SGB II), Angemessenheit der neue Wohnung
(§ 22 Abs. 1 SGB II)und vor Abschluss des Mietvertrages der (bitte schriftlich einfordern





 § 34 SGB X) Zusicherung zur Anmietungder neuen Wohnung (§ 22 Abs. 6 S.2 SGB II), sowie der Zustimmung zur Kostenübernahme.Mangelt es an einer der Voraussetzungen, sind diese Kosten zur Gänze zu versagen, ein Anspruchbesteht dann auch nicht teilweise (§ 22 Abs. 6 SGB II).Die Zustimmungsverpflichtung besteht nur während des laufenden Leistungsbezuges, sie ist nicht aufNichthilfeempfänger anzuwenden (sei es auch temporär) (BSG v. 17.12.2009 -B 4 AS 19/09 R).





Wenn das JC sich allerdings unzulässig viel Zeit bei der Bewilligung der Wohnung gelassen hat (das ist im Einzelfall zu begründen und muss beim Antrag klargestellt werden), kann die Zustimmung zur Anmietungauch noch nachträglich erteilt werden und die daraus resultierenden Kosten bewilligen (BSG in Bezug auf Rechtsfolgen bei einer treuewidrigen Verzögerung v. 06.05.2010 – B 14 AS 7/09R).





Insofern aber der Umzug notwendig war, muss das Jobcenter mind. immer die vor Ort als angemessenen geltenden Unterkunftskosten tragen (§ 22 Abs. 1 S. 1 SGB II).





Genossenschaftsanteilesind ab 1.8.2016 auf Darlehensbasis zu übernehmen (§ 22 Abs. 6 S. 3 SGB II), vorher war die drlehensweiseÜbernahme rechtswidrig (LSG Sachsen v. 25.01.2010-L 3 AS 700/09 B ER, LSB BB v. 11.05.2010-L 5 AS 25/09, LSG
NRW v. 08.06.2011 - L 19 AS 958/11 B ER).


Zuständigkeitsfragen bei Ortswechsel Zuständig zur Bewilligung der neuen Wohnung ist jetzt das neue Jobcenter (§ 22 Abs. 4 S. 1 SGB II). Das neue JC muss die Zusicherung zur Wohnungsanmietung erteilen, wenn die neue Wohnung angemessen ist (§ 22 Abs.
4 S. 2 SGB II).


Umzüge 3. Umzug ohne Erforderlichkeit / Begrenzung der Unterkunftskosten
Rechtsfolgen von Umzügen ohne Erforderlichkeit


Erhöhen sich durch einen nicht erforderlichen Umzug die
 Leistungen für Unterkunft
 und Heizung,
sind die Kosten für Unterkunft und Heizung für einen unbegrenzten Zeitraum nur in bisheriger Höhezu tragen, auch wenn diese noch innerhalb der Angemessenheitsgrenze liegen (§ 22 Abs. 1 S. 2 SGB II). „Mit dieser Regelung soll der Kostensteigerung der KdU durch Ausschöpfung der jeweiligen örtlichen Angemessenheitsgrenzen entgegen gewirkt werden“ (BT-Drs. 16/1410,23).
Das bedeutet: die Unterkunftskosten werden im Zweifelsfall „Hartz IV-lang“ auf die vorherigen Unterkunfts und Heizkostenwerte »eingefroren«.





Diese Regelung gilt nicht:
• Bei einem Umzug in ein anderes Vergleichsgebiet (BSG v. 01.06.2010 - B 4 AS 60/09 R)
• Anmietung der neuen Wohnung in einem Monat des Nichtleistungsbezuges (BSG v. 30.08.2010 - B4 AS10/10 R).
• Bei Erhöhung der laufenden Aufwendungen der Miete, Betriebskosten, Heizung (BSG v. 23.08.2012 – B 4AS 32/12 R).
• bei Unterbrechung des Leistungsbezuges für mind. einen Monat durch eine eigene Finanzierungund nicht Rückgriff auf das Schonvermögen oder Finanzierung Dritter (BSG v. 09.04.2014 - B 14 AS 23/13 R).
Für die Annahme eines hinreichenden Auszugsgrundes genügen schon plausible Umstände, von denensich auch ein Nichtbedürftiger leiten lassen würde (BSG v. 24.11.2011- B 14 AS 107/10 R; BSG v. 23.08.201 - B 4 AS32/12 R).


Beschränkung ein Jahr
Das LSG Sachsen-Anhalt sieht eine »Beschränkung« der KdU für ein Jahr als zulässig an, eine längere Beschränkungwürde „auf die Dauer evidente Unterschreitungen, die sich insbesondere auf die soziale Seite des Existenzminimums (Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens) oder die Deckung einmaliger Bedarfe
(z.B. Ersatzbeschaffung von Möbeln und Haushaltsgeräten, Beschaffung von Bekleidung, für die regelmäßig Mittel angespart werden sollen) auswirken“: Mit Blick auf das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) iVm dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG
ausgeführt ist eine längere Kürzung rechtswidrig (LSG Sachsen-Anhalt v. 20.11.2014 - L 4 AS 166/14)
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								26. September 2017 um 21:48


							
							

						

						
							
									#4
								


						
						
					
					
					
												
												
						
						
						
														
							Finde gesetze immer schwer zu verstehen Sorry  aber wenn ich den einen Artikel richtig verstehe dann kann die Wohnung genehmigt werden obwohl sie zu teuer ist?!? Zum einen wegen dem Arbeitsvertrag von meinem Mann und zum zweiten weil wir Nachwuchs bekommen haben? Schimmel haben wir auch. Aber "nur" im Bad das macht die Wohnung nicht unbewohnbar. Und wenn sie genehmigt wird, heißt das das die arge auch die 50 Euro zu viel zahlt oder kommt sie dann für die Kaution und Umzug auf?
Vielen Dank schon mal dafür
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									Zitat von Samantha2006
						

	
	
		Sollen morgen den Mietvertrag unterschreiben. Jetzt hab ich Angst. Die in der arge meinten nur wenn der unterschrieben ist muss ich einen Termin mit der bearbeiterin machen.

	

	
	

Da deine Anmeldung hier spät erfolgt, praktisch keine Zeit bleibt, habe ich besondere Verantwortung für meine Antwort. Bitte morgen den Mietvertrag nur unterschreiben, wenn die Zusicherung für die Übernahme der KDU vorliegt. Wenn nicht, erst mit dem Mietvertrag zum JC und die Zusicherung einholen.
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							Ja ok danke dann ruf ich da morgen früh lieber erst nochmal an und frag nach
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									Zitat von Samantha2006
						

	
	
		Ja ok danke dann ruf ich da morgen früh lieber erst nochmal an und frag nach

	

	
	

Nein, nicht anrufen, sondern eine schriftliche Zusage für die KDU bitte einholen.
Nur eine schriftliche Zusage ist rechtsverbindlich. So etwas macht man niemals
mündlich.
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									Neu erstellte Beiträge unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.

								
									Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet. Bitte erstellen Sie ggf. ein neues Thema.
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